21. MÄRZ 2024 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 24. Januar 1977 über den Schutz der Gesundheit der Verbraucher im Bereich der Lebensmittel und anderer Waren


(Belgisches Staatsblatt vom 2. Oktober 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST SOZIALE SICHERHEIT


21. MÄRZ 2024 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 24. Januar 1977 über den Schutz der Gesundheit der Verbraucher im Bereich der Lebensmittel und anderer Waren


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Januar 1977 über den Schutz der Gesundheit der Verbraucher im Bereich der Lebensmittel und anderer Waren, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 18. Mai 2022, wird durch die Nummern 6, 7, 8 und 9 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"6. Bier: Getränk, das aus der alkoholischen Gärung einer Würze gewonnen wird, die im Wesentlichen aus stärkehaltigen und zuckerhaltigen Rohstoffen, darunter mindestens 60 % Gersten- oder Weizenmalz, sowie aus Hopfen, gegebenenfalls in verarbeiteter Form, und Brauwasser hergestellt wird,

7. Wein: Getränk, das aus der alkoholischen Gärung von Trauben (oder gegebenenfalls anderen Früchten) gewonnen wird, das einen maximalen Alkoholgehalt von 15 % aufweist und dem kein Alkohol zugesetzt wurde,

8. Spirituose: alkoholhaltiges Getränk, das für den menschlichen Verzehr bestimmt ist und hergestellt wird durch:

a) Destillation von natürlich gegorenen Produkten, mit oder ohne Zusatz von Aromen,

b) Mazeration oder ähnliche Verarbeitung von pflanzlichen Stoffen in Ethylalkohol,

c) Zugabe von Aromen, Zucker oder anderen Süßungsmitteln und/oder Agrarerzeugnissen und/oder Lebensmitteln zu Ethylalkohol,

9. Krankenhäusern: Krankenhäuser wie in Artikel 2 des koordinierten Gesetzes vom 10. Juli 2008 über die Krankenhäuser und andere Pflegeeinrichtungen bestimmt."




Art. 3 - Artikel 6 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 29. November 2022, wird wie folgt abgeändert:

1. Paragraph 4 wird wie folgt ersetzt:

"§ 4 ­ Es ist verboten, Tabakerzeugnisse Jugendlichen unter achtzehn Jahren anzubieten oder zu verkaufen.

Die verantwortliche Person, für deren Rechnung dieses Erzeugnis verkauft oder angeboten wurde, kann bei Missachtung dieses Verbots ebenfalls haftbar gemacht werden.

Jede Person, die Tabakerzeugnisse an eine junge Person verkauft, die jünger als fünfundzwanzig zu sein scheint, muss von dieser Person verlangen, dass sie nachweist, dass sie das Alter von achtzehn Jahren erreicht hat.

Der König kann im Interesse der Volksgesundheit Orte, an denen Tabakerzeugnisse in Verkehr gebracht werden, der Verpflichtung zur Anbringung von Warnhinweisen in Bezug auf die Schädlichkeit von Tabakerzeugnissen und/oder Hinweisen in Bezug auf die in Absatz 1 erwähnten Verkaufsbedingungen unterwerfen."

2. Paragraph 6 wird wie folgt ersetzt:

"§ 6 - Es ist verboten, Jugendlichen unter achtzehn Jahren Getränke oder Erzeugnisse, deren vorhandener Alkoholgehalt 0,5 Vol% überschreitet, zu verkaufen, zu servieren oder anzubieten.

In Abweichung von Absatz 1 dürfen Bier und Wein wie in vorliegendem Gesetz bestimmt an Personen über sechzehn Jahren verkauft, serviert oder angeboten werden, mit Ausnahme von Bier, dem eine Spirituose oder ein Aroma einer Spirituose zugesetzt wurde.

Die verantwortliche Person, für deren Rechnung dieses Getränk oder dieses Erzeugnis verkauft, serviert oder angeboten wurde, kann bei Missachtung dieses Verbots ebenfalls haftbar gemacht werden."

3. Ein § 6/1 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

"§ 6/1 - Es ist verboten, alkoholische Getränke in Verkehr zu bringen:

1. über Versorgungsautomaten,

2. an Tankstellen entlang von Schnellstraßen zwischen 22 Uhr und 7 Uhr. Das Inverkehrbringen zum Verzehr vor Ort in Restaurants ist erlaubt,

3. in Krankenhäusern, mit Ausnahme von ungekühltem Bier und ungekühltem Wein. Das Inverkehrbringen zum Verzehr vor Ort in der Cafeteria ist erlaubt."

4.  Artikel 6 wird durch einen Paragraphen 9 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"§ 9 - Es ist verboten, Tabakerzeugnisse in temporären Verkaufsstellen zu verkaufen."

5.  Artikel 6 wird durch einen Paragraphen 10 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"§ 10 - Es ist verboten, Tabakerzeugnisse in Lebensmittelgeschäften mit einer Fläche von mehr als 400 m² zu verkaufen."


Art. 4 - In Artikel 7 desselben Gesetzes, abgeändert durch die Gesetze vom 22. Dezember 2009 und 15. März 2020, wird ein § 3 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"§ 3 - Tabakerzeugnisse dürfen nicht an und in Verkaufsstellen ausgestellt werden."


Art. 5 - Artikel 13 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 11. Februar 2021, wird wie folgt ersetzt:

"Art. 13 - Mit einer Gefängnisstrafe von acht Tagen bis zu drei Monaten und einer Geldbuße von 26 bis zu 2.000 EUR oder mit nur einer dieser Strafen wird belegt:

1. wer, ohne der Hersteller oder Importeur zu sein, gegen Artikel 6 §§ 4, 4/1, 6, 6/1, 7, 9 und 10, gegen Artikel 8 und gegen die Erlasse zur Ausführung von Artikel 2, Artikel 3 Nr. 2, 4 und 6, Artikel 4 §§ 3 und 4, Artikel 5 § 4 und Artikel 6 verstößt,

2. wer, ohne der Hersteller oder Importeur zu sein, Lebensmittel oder andere in vorliegendem Gesetz erwähnte Erzeugnisse in den Verkehr bringt, die verdorben, schädlich oder durch eine Verordnung in Bezug auf die allgemeine, provinziale oder kommunale Verwaltung für schädlich erklärt sind,

3. wer gegen die Erlasse zur Ausführung von Artikel 2 Absatz 6 verstößt,

4. wer gegen die Bestimmungen von Artikel 3/1 verstößt,

5. wer gegen die in Ausführung von Artikel 6bis ergriffene Maßnahme verstößt."


Art. 6 - Artikel 14 desselben Gesetzes, ersetzt durch das Gesetz vom 18. Dezember 2016 und abgeändert durch das Gesetz vom 11. Februar 2021, wird wie folgt ersetzt:

"Art. 14 - Mit einer Gefängnisstrafe von acht Tagen bis zu sechs Monaten und einer Geldbuße von 50 bis zu 3.000 EUR oder mit nur einer dieser Strafen wird belegt, wer Lebensmittel oder andere in vorliegendem Gesetz erwähnte Erzeugnisse unter Verstoß gegen Artikel 6 §§ 4, 4/1, 6, 6/1, 7, 9 und 10 und Artikel 8 und die Erlasse zur Ausführung von Artikel 2 Absatz 1 und 2, Artikel 3 Nr. 1 Buchstabe a) und Nr. 2 bis 5, Artikel 4 § 4 und Artikel 6 und 10 herstellt oder einführt und wer, ohne der Hersteller oder Importeur zu sein, Lebensmittel oder andere in vorliegendem Gesetz erwähnte Erzeugnisse wissentlich unter Verstoß gegen oben erwähnte Bestimmungen in den Verkehr bringt."



Art. 7 - Artikel 15 § 3 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 30. Oktober 2018, wird wie folgt ersetzt:

"§ 3 - Mit einer Gefängnisstrafe von einem Monat bis zu einem Jahr und einer Geldbuße von 10.000 bis zu 100.000 EUR oder mit nur einer dieser Strafen werden Hersteller, Importeure, Verleger und Drucker belegt, die gegen die Bestimmungen von Artikel 7 §§ 2bis und 3 des vorliegenden Gesetzes verstoßen.

Mit einer Gefängnisstrafe von einem Monat bis zu einem Jahr und einer Geldbuße von 250 bis zu 100.000 EUR oder mit nur einer dieser Strafen wird belegt, wer gegen die Bestimmungen von Artikel 7 §§ 2bis und 3 verstößt und nicht in Absatz 1 erwähnt ist."


Art. 8 - In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 15/2 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 15/2 - Abgesehen von den in Artikel 15 § 3 vorgesehenen Strafen kann das Gericht bei Nichteinhaltung von Artikel 7 § 2bis dem Hersteller den Verkauf von Tabakerzeugnissen, für die verbotene Werbung betrieben wurde, für einen Zeitraum von mindestens einem Jahr und höchstens fünf Jahren untersagen."


Art. 9 - § 1 - Artikel 3 Nr. 3 tritt am 1. Juli 2024 in Kraft.

§ 2 - Artikel 3 Nr. 4 tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

§ 3 - Die Artikel 3 Nr. 5 und 4 treten am 1. April 2025 in Kraft.

§ 4 - Artikel 8 tritt am 31. Dezember 2025 in Kraft.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 21. März 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Volksgesundheit
F. VANDENBROUCKE

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

